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MiFID II - industrY guideLines 

Zweck Des LeItFaDens

Der vorliegende Leitfaden erläutert Ihnen die Vorgehensweise bei einem Wechsel des Zahlungskontos 

innerhalb von Luxemburg. Er beschreibt die Dienstleistungen, die von den luxemburgischen Banken jedem 

Kunden, der wiederkehrende Zahlungen (Lastschriften, Daueraufträge und eingehende Überweisungen) 

in Verbindung mit seinem Zahlungskonto von einer in Luxemburg niedergelassenen Bank auf ein 

Zahlungskonto bei einer anderen in Luxemburg niedergelassenen Bank übertragen möchte, angeboten 

werden. Für verschiedene Dienstleistungen kann ein angemessenes Entgelt erhoben werden. 

Als Kunde steht es Ihnen völlig frei, Ihre Bankverbindung ganz oder teilweise auf eine andere Bank zu 

übertragen, Ihr früheres Zahlungskonto weiterzuführen oder es aufzulösen. Der vorliegende Leitfaden 

betrifft nicht die Übertragung aller Bankdienstleistungen. Es können andere als die in diesem Leitfaden 

beschriebenen Dienstleistungen existieren (selbst in Verbindung mit einem Zahlungskonto und mitunter in 

Form eines „Package“ angeboten), in deren Genuss Sie bei Ihrer derzeitigen Bank kommen und die nicht 

von einer Bank zu einer anderen übertragen werden können oder nicht Gegenstand dieses Leitfadens sind.

Der vorliegende Leitfaden stützt sich auf das Gesetz vom 13. Juni 2017, das die Richtlinie  

2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 bezüglich der Vergleichbarkeit 

von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit 

grundlegenden Funktionen, umsetzt.

Gemäß dem Gesetz vom 13. Juni 2017 müssen Banken, nach Erhalt einer entsprechenden Anfrage, 

den Verbraucher unterstützen, wenn er bei einem in einem anderen Mitgliedsstaat ansässigen 

Zahlungsdienstleister ein Zahlungskonto eröffnen möchte.

um die dienstleistungen für wiederkehrende zahlungen von ihrem zahlungskonto bei  
ihrer alten bank zu ihrem zahlungskonto bei ihrer neuen bank zu übertragen, haben sie 
grundsätzlich zwei möglichkeiten. sie können:

  entweder bei ihrer neuen bank eine kontowechselhilfe beantragen, 

  oder alles notwendige selbst veranlassen.

VoRGEhEnSWEISE BEI DER ÜBERtRAGUnG Von 
DIEnStLEIStUnGEn FÜR WIEDERKEhREnDE 
ZAhLUnGEn Von EInEM ZAhLUnGSKonto ZU  
EInEM ZAhLUnGSKonto BEI EInER AnDEREn BAnK
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Tag an dem die neue Bank 
die Ermächtigung vom 
Verbraucher erhält (J)

J+2 Bankarbeitstage Nach Erhalt einer  
entsprechenden  

Aufforderung   
der neuen Bank 

Innerhalb von  
5 Bankarbeitstagen 

nach Erhalt der Anfrage 
der neuen Bank

Innerhalb von   
5 Bankarbeitstagen   

nach dem Eingang der bei der alten Bank 
angefragten Informationen

Mindestens 6 Bankarbeitstage  
nachdem die neue Bank die Dokumente  

von der alten Bank erhalten hat

eröffnung eines 
Zahlungskontos bei 
einer neuen Bank 

  Prüfen sie unbedingt, 
ob diese ihnen die 
gewünschten Produkte 
und dienstleistungen 
anbieten kann.

  Lesen sie das 
kontoeröffnungsformular, 
die allgemeinen 
geschäftsbedingungen 
und die Vereinbarungen 
über die von 
ihnen gewählten 
dienstleistungen  
sorgfältig durch.

  Übergeben sie die 
ermächtigung zum 
zahlungskontowechsel 
(anhang 1) an die neue 
bank. sie erhalten eine 
kopie.

bitte beachten sie: 
wenn sie nur einige 
daueraufträge und/oder 
Lastschriften zu ihrer neuen 
bank transferieren wollen, 
müssen sie anhang 1.b 
ausfüllen, unterschreiben 
und so schnell wie möglich, 
zusammen mit einer kopie 
der ermächtigung zum 
zahlungskontowechsel 
(anhang 1), an die neue und 
die alte bank senden. 

Die neue Bank fordert 
die alte Bank auf

1.  ihr und ihnen, wenn von 
ihnen gewünscht:

  die Liste der 
daueraufträge 

  und die verfügbaren 
informationen zu 
Lastschriftmandaten, 
zu wiederkehrenden 
eingehenden 
Überweisungen der 
vorangegangenen  
13 monate und vom 
zahlungsempfänger 
veranlasste Lastschriften 
auf dem zahlungskonto 
des Verbrauchers in den 
vorangegangenen  
13 monaten zu 
übermitteln;

2.  Lastschriften 
und eingehende 
Überweisungen nicht 
mehr zu akzeptieren, 
mit wirkung ab dem 
in der ermächtigung 
angegebenen datum;

3.  daueraufträge zu 
stornieren, mit 
wirkung ab dem in 
der ermächtigung 
angegebenen datum;

4.  jeglichen verbleibenden 
positiven saldo zu 
überweisen, mit 
wirkung ab dem in 
der ermächtigung 
angegebenen datum;

5.  das alte zahlungskonto 
ab dem in der 
ermächtigung 
angegebenen datum 
aufzulösen.

 

Die alte Bank 

1.  akzeptiert keine 
eingehenden 
Überweisungen und 
Lastschriften mehr, 
mit wirkung ab dem 
in der ermächtigung 
angegebenen datum; 

2.  storniert die 
daueraufträge, mit 
wirkung ab dem in 
der ermächtigung 
angegebenen datum; 

3.  überweist jeglichen 
verbleibenden positiven 
saldo, mit wirkung ab 
dem in der ermächtigung 
angegebenen datum; 

4.  löst das alte 
zahlungskonto ab dem 
in der ermächtigung 
angegebenen datum auf; 

zusatzinformationen 
zur auflösung des 
zahlungskontos 
finden sie im kapitel 
“auflösung des alten 
zahlungskontos”.

 

Die alte Bank 
übermittelt der neuen 
Bank und Ihnen, 
wenn von Ihnen 
gewünscht

1.  die Liste der 
daueraufträge;

2.  die verfügbaren 
informationen zu 
Lastschriftmandaten, die 
bei dem kontowechsel 
transferiert werden, 
über wiederkehrende 
eingehende 
Überweisungen der 
vorangegangenen 
13 monate, und von 
zahlungsempfängern 
veranlasste Lastschriften 
auf dem zahlungskonto 
des Verbrauchers in den 
vorangegangenen 13 
monaten.

Die neue Bank  

1.  richtet die von ihnen gewünschten 
daueraufträge ein;  

2.  trifft die notwendigen Vorkehrungen, um 
Lastschriften zu akzeptieren;

3.  teilt den in der ermächtigung genannten 
zahlern, die wiederkehrende eingehende 
Überweisungen auf das zahlungskonto 
des Verbrauchers tätigen, die angaben 
zur neuen zahlungskontoverbindung 
des Verbrauchers bei der neuen bank 
mit und übermittelt ihnen eine kopie 
der ermächtigung (anhang 1.d). dafür 
übermitteln sie an die neue bank alle 
daten die sie braucht um die zahler zu 
informieren. 

sie können die zahler selbst informieren  
mit hilfe des musterbriefes (anhang 3);

4.  teilt den in der ermächtigung 
genannten zahlungsempfängern, die 
im Lastschriftverfahren geldbeträge 
vom zahlungskonto des Verbrauchers 
abbuchen, die angaben zur neuen 
zahlungskontoverbindung des 
Verbrauchers beim empfangenden 
zahlungsdienstleister sowie das datum, 
ab dem Lastschriften von diesem 
zahlungskonto abzubuchen sind, 
mit und übermittelt ihnen eine kopie 
der ermächtigung (anhang 1.c). bitte 
übermitten sie hierfür an die neue bank  
alle informationen die sie braucht um  
die zahlungsempfänger zu informieren.

es kann sein, dass die alte bank nicht 
über alle informationen bezüglich 
der von ihnen unterschriebenen 
Lastschriftmandate verfügt (sePa 
direct debit). wir empfehlen somit, 
dass sie die zahlungsempfänger 
selbst über die angaben zur neuen 
zahlungskontoverbindung unterrichten 
(anhang 4).

5.  informiert sie, gegebenfalls, über ihr recht, 
gemäß der Verordnung (eu) nr. 260/2012 
die annahme von Lastschrifteinzügen zu 
verweigern oder auf einen bestimmten 
betrag oder eine bestimmte Periodizität 
oder beides zu begrenzen und die 
Lastschriften auf das zahlungskonto des 
zahlers oder von einem oder mehreren 
genannten zahlungsempfängern 
veranlasste Lastschriften zu blockieren 
bzw. lediglich durch einen oder mehrere 
genannte zahlungsempfänger veranlasste 
Lastschriften zu autorisieren.

Die neue Bank  

1.  führt die daueraufträge ab dem in der 
ermächtigung angegebenen datum aus; 

2.  akzeptiert die Lastschriften ab dem in der 
ermächtigung angegebenen datum.

in diesem falle geben sie 
ihrer neuen bank eine 
schriftliche ermächtigung zum 
zahlungskontowechsel, von der 
ihnen eine kopie ausgehändigt 
wird (anhang 1). diese 
ermächtigung bestimmt die 
aufgaben, die die alte und die 
neue bank ausführen. 

bei zwei oder mehreren 
kontoinhabern ist die 
ermächtigung jedes 
kontoinhabers einzuholen.

sIe Beantragen BeI Ihrer neuen Bank 
eine Kontowechselhilfe
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A. 
Eröffnung eines Zahlungskontos  

bei einer neuen Bank

B.1
Teilen Sie Ihren Gläubigern  
und Schuldnern Ihre neuen  
Bankverbindungsdaten mit

B.2
Verlangen Sie die Sperrung Ihrer  
Einzugsermächtigungen und die  

Streichung Ihrer Daueraufträge auf 
Ihrem bisherigen Konto zu einem 

bestimmten Termin

B.3
 Verlangen Sie die Einrichtung 

Ihrer Daueraufträge auf Ihrem neuen  
Zahlungskonto zu einem späteren Termin 
als dem Termin der Annullierung und 
Streichung der Zahlungen auf Ihrem 

alten Zahlungskonto

C. 
Auflösung des alten  

Zahlungskontos

  Prüfen sie ob die neue bank 
ihnen die gewünschten Produkte 
und dienstleistungen anbieten 
kann.

  Lesen sie das 
kontoeröffnungsformular, 
die allgemeinen 
geschäftsbedingungen und 
die Vereinbarungen über 
die von ihnen gewählten 
dienstleistungen sorgfältig 
durch.

  bestellen sie die zahlungskarten 
bei ihrer neuen bank.

B.1
Ihrem Zahlungskonto gutgeschrIebene geldbeträge 
(eIngehende Zahlungen): 
  erstellen sie anhand ihrer kontoauszüge der letzten 13 monate eine Liste 

der stellen und Personen, die regelmäßig gelder auf ihr zahlungskonto 
überweisen. zu ihrer information finden sie im anhang 2 eine nicht 
vollständige beispielliste von stellen, die möglicherweise regelmäßig gelder 
auf ihr zahlungskonto überweisen. 

  teilen sie diesen ihre neuen bankverbindungsdaten mit. hierzu können sie 
den musterbrief im anhang 3 verwenden. 

  berücksichtigen sie die fristen, die die betreffenden stellen und 
Personen benötigen werden, um die Änderungen bezüglich ihrer neuen 
bankverbindungsdaten zu veranlassen.

Ihr Zahlungskonto belastende geldbeträge (ausgehende 
Zahlungen)

  wenn sie bestimmten ihrer Lieferanten/gläubiger die genehmigung erteilt 
haben, die fälligen beträge ihrer rechnung per Lastschrift von ihrem 
zahlungskonto abzubuchen, müssen sie diesen Lieferanten ihre neuen 
bankverbindungsdaten mitteilen. erstellen sie selbst die Liste ihrer gläubiger/
Lieferanten oder bitten sie ihre alte bank, ihnen diese Liste zu übermitteln. 
ihre alte bank stellt ihnen alle verfügbaren informationen über einen zeitraum 
von 13 monaten kostenlos zur Verfügung. es kann sein, dass die alte bank 
nicht über alle informationen bezüglich der von ihnen unterschriebenen 
Lastschriftmandate (sePa direct debit) verfügt. 

  teilen sie ihre neuen bankverbindungsdaten den betreffenden gläubigern/
Lieferanten mit. hierzu können sie den musterbrief im anhang 4 
verwenden.

  berücksichtigen sie die fristen, die die betreffenden stellen und 
Personen benötigen werden, um die Änderungen bezüglich ihrer neuen 
bankverbindungsdaten zu veranlassen.

erstellen sIe dIe lIste Ihrer daueraufträge

B.2
  sie müssen ein ausreichendes guthaben auf dem alten zahlungskonto 

belassen, um ihren laufenden Verbindlichkeiten nachkommen zu können.

  Vergessen sie nicht, mit ihrer alten bank einen genauen termin zu 
vereinbaren, ab dem keine zahlung mehr ausgeführt werden soll.

B.3
die neue bank wird die 
daueraufträge nach dem eingang 
der dazu benötigten informationen 
und dokumente auf dem neuen 
zahlungskonto einrichten.

die neue bank kann sie in ihrem 
Vorgehen unterstützen, indem sie 
ihnen einen musterbrief im  
anhang 5 zur Verfügung stellt, 
mit dem sie die auflösung  des 
zahlungskontos bei der alten 
bank und die Überweisung des 
restsaldos auf das zahlungskonto 
bei der neuen bank verlangen 
können.

zusatzinformationen zur auflösung 
des zahlungskontos finden sie 
im kapital “auflösung des alten 
zahlungskontos“. 

sie unternehmen selbst alle notwendigen schritte,  
sowohL BeI Der aLten aLs auch BeI Der neuen Bank
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VerfAhren zur AuSSergeriChtliChen 
Beilegung Von BeSChwerden

Bei einer Beschwerde gegen Ihre Bank können 
Sie sich an die Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) wenden, die für die 
Entgegennahme von Beschwerden der Kunden über 
die ihrer Aufsicht unterstellten Institute zuständig 
ist, und als vermittelnde Stelle mit dem Ziel einer 
außergerichtlichen Beilegung der Streitigkeit der 
betreffenden Parteien fungiert. 

Voraussetzung für die Eröffnung des Verfahrens zur 
außergerichtlichen Beilegung von Beschwerden vor der 
CSSF ist die vorherige Bearbeitung Ihrer Beschwerde 
durch die Geschäftsleitung der betroffenen 
Bank. Zu diesem Zweck muss die Beschwerde 
im Vorfeld schriftlich bei dem für Beschwerden  
zuständigen Verantwortlichen der Geschäftsleitung 
der betroffenen Bank eingereicht werden.

Sollten Sie innerhalb eines Monats nach Absendung 
Ihrer Beschwerde an die Geschäftsleitung Ihrer 
Bank weder eine zufriedenstellende Antwort noch 
eine Empfangsbestätigung erhalten haben, können 
Sie einen schriftlichen Antrag auf außergerichtliche 
Beilegung einer Beschwerde bei der CSSF einreichen. 

Die Beschwerde kann wie folgt eingereicht 
werden:

  Durch das Ausfüllen des Formulars unter folgender 
Adresse:

http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

  oder per Brief an folgende Adresse:

commission de surveillance du secteur financier
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg

  oder per Fax an:  (+ 352) 26 251 26 01

  oder per Email an: reclamation@cssf.lu 

AUFLöSUnG DES ALtEn 
ZAhLUnGSKontoS
wenn sie ihr altes zahlungskonto auflösen möchten, 
vergewissern sie sich vor der auflösung, dass keine 
zukünftigen zahlungsvorgänge mehr über ihr altes 
zahlungskonto durchzuführen sind. für einige wochen 
können nämlich noch zahlungsvorgänge über eine 
zahlkarte durchgeführt werden; außerdem können noch 
bankgebühren fällig werden.

in diesem fall müssen sie ein ausreichendes guthaben 
auf diesem zahlungskonto belassen, um ihren laufenden 
Verbindlichkeiten nachkommen zu können.

Vergessen sIe daher nIcht

  ihr zahlungskonto auszugleichen, wenn der saldo 
ihres alten zahlungskontos negativ ist;

  zu überprüfen, ob die anderen dienstleistungen, 
die sie bei ihrer alten bank beibehalten möchten, 
möglicherweise bewegungen auf ihrem zahlungskonto 
bewirken;

  die mit ihrem alten zahlungskonto verbundenen 
zahlkarten an die alte bank zurückzugeben. die kredit- 
bzw. debitkarten sind eigentum der ausgebenden 
bank;

  zahlkarten bei ihrer neuen bank zu bestellen;

  elektronische kontoauszüge von der alten bank  
aufzubewahren, denn sie dienen ihnen als beleg.  

die auflösung eines zahlungskontos ist grundsätzlich 
kostenfrei. gemäß artikel 74 des abgeänderten gesetzes 
über zahlungsdienstleistungen vom 10. november 2009 
können jedoch für die auflösung eines weniger als zwölf 
monate bestehenden zahlungskontos gebühren erhoben 
werden. 

anhang 1

ermächtigung zum kontowechsel
Vom kunden zu unterzeichnen und an die neue bank zu übergeben

der/die unterzeichnende(n),

 frau  herr  frau  herr

name  name 

Vorname(n)   Vorname(n)  
geboren am   geboren am  

in   in 
wohnhaft in   wohnhaft in  

 

inhaber des kontos   (IBAN-Code)  bei der bank 

  (Name der alten Bank)

möchte(n) seine/ihre bankbeziehung zu der bank  

  (Name der neuen Bank)

kontonummer   (IBAN-Code) übertragen.

zu diesem zweck ermächtigen und weisen der/die unterzeichnende(n) die neue bank und die alte bank an, die folgenden 
aufgaben durchzuführen:

1.  innerhalb von 2 bankarbeitstagen nach erhalt der ermächtigung, fordert die neue bank die alte bank auf ihr  
innerhalb von 5 bankarbeitstagen folgendes zu übermitteln: 

(bitte kreuzen Sie die gewünschten Dienste an)

 a) eine Liste der daueraufträge

  die Liste wird dem/den unterzeichnenden übermittelt

  b)  die verfügbaren informationen über wiederkehrende eingehende Überweisungen in den vorangegangenen  
13 monaten 

  die Liste wird dem/den unterzeichnenden übermittelt

  c) die verfügbaren informationen zu Lastschriftmandaten

  die Liste wird dem/den unterzeichnenden übermittelt

  d)  die verfügbaren informationen über vom zahlungsempfänger in den vorangegangenen 13 monaten veranlasste 
Lastschriften 

  die Liste wird dem/den unterzeichnenden übermittelt
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2. nach erhalt einer entsprechenden aufforderung von der neuen bank unternimmt die alte bank folgende schritte: 

  a) akzeptiert keine Lastschriften mehr, mit wirkung ab dem   
(mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung)

 b) akzeptiert keine eingehenden Überweisungen mehr, mit wirkung ab der auflösung des zahlungskontos 

  c) storniert die daueraufträge, mit wirkung ab dem     
(mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung)

  d) überweist den verbleibenden positiven saldo des zahlungskontos  

(IBAN-Code) mit wirkung ab dem   (mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten 

Ermächtigung)

  e) löst das zahlungskonto  (IBAN-Code) der/des  

unterzeichnenden, mit wirkung ab dem  (mindestens 

13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung) auf

3.  innerhalb von 5 bankarbeitstagen nach erhalt der von der alten bank angeforderten angaben unternimmt die neue 
bank folgende schritte: 

  a) richtet die daueraufträge ein und führt diese mit wirkung ab dem  

(mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung) aus

  b) trifft die notwendigen Vorkehrungen, um Lastschriften zu akzeptieren, mit wirkung ab dem 

 (mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung)

  c) teilt den in der ermächtigung genannten zahlern, die wiederkehrende eingehende Überweisungen tätigen, die 
angaben zur neuen zahlungskontoverbindung des/der unterzeichnenden und eine kopie der ermächtigung  
(anhang 1d) mit 

  d) teilt den zahlungsempfängern, die im Lastschriftverfahren geldbeträge vom zahlungskonto des Verbrauchers 
abbuchen, die angaben zur neuen zahlungskontoverbindung des/der unterzeichnenden und eine kopie der 
ermächtigung (anhang 1c) mit 

  e) der/die unterzeichnende(n) übermittelt/übermitteln persönlich die informationen an die zahlungsempfänger und 
zahler. in diesem falle wird die neue bank ihm/ihnen musterschreiben zur Verfügung stellen (anhänge 3 und 4). 

4. entscheidet/entscheiden sich der/die unterzeichnende(n) nur einige daueraufträge und/oder einige Lastschriften an 
die neue bank zu transferieren, müssen sie den anhang 1b ausfüllen und unterschreiben, und ihn schnellstmöglich an 
die neue und die alte bank senden, mit einer kopie der ermächtigung.

erstellt in  , am 

  unterschrift der/des kunden

anhang 1a

ermächtigung zum kontowechsel 
Von der neuen bank zu unterschreiben und an die alte bank zu senden,

zusammen mit anhang 1 

ort    datum  

aLte Bank

name  

adresse 

frau / herr  
(Name der Kontaktperson)

betreff: kontowechsel 
wir bitten sie zu beachten, dass unser kunde 

name  

adresse 

kontonummer   (IBAN-Code)

uns angewiesen hat den kontowechsel-service einzuleiten, wie vom gesetz vom 13. Juni 2017 über zahlungskonten 
vorgesehen.

wir übermitteln ihnen beiliegend die ermächtigung des kunden und bitten sie die darin festgehaltenen aufgaben zu 
erledigen und uns die darin aufgelisteten informationen zuzusenden.  

neue Bank

name  

adresse 

frau / herr  
(Name der Kontaktperson)

wir danken ihnen im Voraus und verbleiben mit freundlichen grüßen,

erstellt in  , am 

  unterschrift (neue Bank)
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anhang 1b

ermächtigung zum kontowechsel 
Vom kunden zu unterschreiben und an die neue und 

die alte bank zu senden 

1.  die folgenden daueraufträge sind durch die alte bank zu stornieren und durch die neue bank einzurichten und 
auszuführen:   

2.  die folgenden Lastschriften werden nicht mehr von der alten bank akzeptiert und werden von der neuen bank akzeptiert:   

3.  meine / unsere neuen bankdaten werden von der neuen bank an die folgenden zahler übermittelt: 

4.  die angaben zur neuen zahlungskontoverbindung werden durch die neue bank an die folgenden zahlungsempfänger 
übermittelt: 

erstellt in  , am 

  unterschrift der/des kunden

anhang 1c

ermächtigung zum kontowechsel 
Vom kunden zu unterschreiben  

Von der neuen bank an die Zahlungsempfänger zu senden

 

der/die unterzeichnende(n),

 frau  herr  frau  herr

name  name 

Vorname(n)   Vorname(n)  
geboren am   geboren am  

in   in 
wohnhaft in   wohnhaft in  

 

inhaber des kontos  (IBAN-Code) bei der bank 

  (Name der alten Bank) 

möchte(n) seine/ihre bankbeziehung zu   

  (Name der neuen Bank)

kontonummer   (IBAN-Code) transferieren.

in diesem falle autorisieren und instruieren der/die unterzeichnende(n) die  

  (Name der neuen Bank)

ihnen mitzuteilen, dass sie ihre Lastenschriften bezüglich der Lastschriftmandate 

nr.   mit wirkung ab dem 

(mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung) von seinem/ihrem neuen konto einziehen können.

erstellt in  , am 

  unterschrift der/des kunden
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anhang 1d

ermächtigung zum kontowechsel 
Vom kunden zu unterschreiben 

Von der neuen bank an die Zahler zu senden

 

der/die unterzeichnende(n),

 frau  herr  frau  herr

name  name 

Vorname(n)   Vorname(n)  
geboren am   geboren am  

in   in 
wohnhaft in   wohnhaft in  

 

inhaber des kontos  (IBAN-Code) bei der bank 

  (Name der alten Bank) 

möchte(n) seine/ihre bankbeziehung zu   

  (Name der neuen Bank)

kontonummer   (IBAN-Code) transferieren.

in diesem falle autorisieren und instruieren der/die unterzeichnende(n) die  

  (Name der neuen Bank)

ihnen mitzuteilen, dass alle geschuldeten beträge ab dem  
auf sein / ihr neues konto zu überweisen sind.

erstellt in  , am 

  unterschrift der/des kunden

anhang 2

Zahlungseingänge, bei denen es sich um wiederkehrende 
Zahlungen auf einem Zahlungskonto handeln kann  

 (nicht vollständige liste) 

  Lohn / gehalt / rente

  mieteinnahmen 

  krankengeld 

  Leistungen der krankenzusatzversicherung 

  kindergeld 

  dividenden / couponzahlungen 

  zinseinnahmen (beispiel: festgeldkonto ohne wiederanlage der zinsen) 

  steuerrückzahlungen 
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anhang 3

musterbrief 
 änderung der kontoverbindung für Zahlungseingänge  

(lohn / gehalt, kindergeld, renten, Pensionen usw.) 

name Vorname  name des empfängers 
adresse    adresse
telefon    

   ort, datum

betreff: änderung der bankverbindung 

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte nehmen sie die Änderung meiner bankverbindungsdaten zur kenntnis.

  (Name der alten Bank)

kontonummer   (IBAN-Code alte Bank)

anbei erhalten sie die angaben zu meinem neuen konto.

  (Name der neuen Bank)

kontonummer   (IBAN-Code neue Bank)

bitte überweisen sie nach dem erhalt dieses schreibens alle mir von ihnen geschuldeten beträge auf dieses konto,  

mit wirkung ab dem

im Voraus vielen dank. 

mit freundlichen grüßen,

  unterschrift

anhang 4

musterbrief 
 änderung der kontoverbindung für einzugsermächtigungen  

(strom, telefon, steuern usw.) 

name Vorname  name des empfängers 
adresse    adresse
telefon    

   ort, datum

betreff: änderung der bankverbindung 

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte nehmen sie die Änderung meiner bankverbindungsdaten zur kenntnis.

  (Name der alten Bank)

kontonummer   (IBAN-Code alte Bank)

anbei erhalten sie die angaben zu meinem neuen konto.

  (Name der neuen Bank)

kontonummer   (IBAN-Code neue Bank)

bitte ziehen sie von diesem konto ihre Lastenschriften bezüglich der Lastschriftmandate  

nr.  ,mit wirkung ab dem     ein. 

(mindestens 13 Bankarbeitstage ab der unterzeichneten Ermächtigung).

im Voraus vielen dank. 

mit freundlichen grüßen,

  unterschrift
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anhang 5

musterbrief 
 antrag auf Zahlungskontoauflösung 

 

name Vorname  name des empfängers 
adresse    adresse
telefon    

   ort, datum

betreff: antrag auf Zahlungskontoauflösung 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte sie um die auflösung meines kontos 

kontonummer   (IBAN-Code alte Bank)

und um Überweisung des kontosaldos an folgende bank

  (Name der neuen Bank)

kontonummer   (IBAN-Code neue Bank)

im Voraus vielen dank. 

mit freundlichen grüßen,

  unterschrift

gLossar

dauerauftrag: Eine vom Zahler an die Bank, die das Zahlungskonto des 

Zahlers führt, erteilte Anweisung, in regelmäßigen Abständen oder zu vorab 

festgelegten terminen Überweisungen vorzunehmen.

Bankarbeitstag: Jeder tag, außer Bankfeiertagen oder Feiertagen, an 

dem die Bank den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen 

Geschäftsbetrieb unterhält.

lastschrift: Ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster inländischer oder  

grenzüberschreitender Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos des 

Zahlers aufgrund der Zustimmung des Zahlers zu einem Zahlungsvorgang.

Überweisung:  E in vom Zahler  ausgelöster  in ländischer oder 

grenzüberschreitender Zahlungsdienst zum Zwecke der Erteilung einer Gutschrift 

auf das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers zu Lasten des Zahlungskontos 

des Zahlers, in Ausführung eines oder mehrerer Zahlungsvorgänge durch die 

Bank, der das Zahlungskonto des Zahlers führt.

Verbraucher: Jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht 

ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen tätigkeit 

zugerechnet werden können.

zahler: Eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungskontos 

ist und die einen Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto gestattet, oder 

— falls kein Zahlungskonto des Zahlers vorhanden ist — eine natürliche oder 

juristische Person, die einen Auftrag zur Zahlung auf das Zahlungskonto eines 

Zahlungsempfängers erteilt.

zahlungskonto: Ein auf den namen eines oder mehrerer Verbraucher lautendes 

Konto, das für die Abhebung von Bargeld, Einzahlung von Geldbeträgen, 

Lastschriften, Überweisungen genutzt wird (Girokonto, Sichtkonto).
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